
 

Stand: Vertragstext vom 01.04.2026 

Anschlussvertrag für einen zeitlich befristeten Stromanschluss 
 

Zwischen der WerraEnergie GmbH, August-Bebel-Str. 36-38, 36466 Bad Salzungen und folgenden 

Auftraggeber (Herr/Frau/Firma) Angabe zum Anschluss 

Name: Straße, Hausnummer (ansonsten Flur, Flurstück): 

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort, Ortsteil: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 

        Baustrom 

Leistungsbedarf >30kVA (kVA): 

        Ambulantes Gewerbe (Schausteller) 

Wunschtermin: 

Anschlusskosten (Preisstand 08.01.2024) 

 Einzelpreis (Netto) Gesamtpreis (Netto) 

Zeitlich befristeter Anschluss bis 60A 285,71€ 285,71€ 

   

Summe Netto:                                                                                                                       285,71€ 

Umsatzsteuer (19%):                                                                                                             54,29€ 

Gesamtbetrag (Brutto):                                                                                                     340,00€ 

Es gelten die allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) 
gem. Verordnung vom 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) und die ergänzenden Bedingungen zur NAV in der 
jeweils gültigen Fassung. Die Standzeit des temporären Anschlusses ist auf 1 Jahr befristet.  
 
 
 
Datum, Stempel/Unterschrift Auftraggeber 

Inbetriebsetzung 

Eingetragenes Installationsunternehmen 
 
 
 
 
Firmenname 
 
 
 
Straße und Hausnummer 
 
 
 
 
Postleitzahl   Ort 

Firmenstempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift verantw. Fachkraft 

Eingetragen bei: 
 
 
 
 
Netzbetreiber 
 
 
 
Ausweisnummer 
 
 
 
 
Telefon, E-Mail 

Erklärung: Die aufgeführte(n) Installationsanlage(n) ist/sind unter Beachtung der geltenden 
Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik,  
insbesondere nach den DIN / DIN VDE Normen, den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und den 
sonstigen besonderen Vorschriften des Netzbetreibers von mir/uns errichtet und fertiggestellt worden. 
Die Ergebnisse der Prüfung werden dokumentiert. Die Anlage kann gemäß NAV und TAB in Betrieb 
gesetzt werden. 
Soweit erforderlich, wird die Inbetriebsetzung im Namen des Anschlussnehmers/-nutzers beantragt. 

 


